
 

 
 

Sicherheitsvorschriften & allgemeine Bestimmungen  

für Warenaus- und einlieferungen!  
  
• Bei Weitergabe unserer Transportaufträge an Dritte (Subunternehmer) ist es allein Ihre Aufgabe, 

dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche Verpflichtungen aus diesem Auftrag eingehalten werden.  

• Eventuelle Begleitkosten werden nur nach Vereinbarung (Vorlage der Originalbelege) abgerechnet.  

• Das Umladen des Ladegutes ist verboten.  

• Wir weisen zwingend darauf hin, dass sämtliche erforderliche gesetzliche Bestimmungen, 

insbesondere gemäß MiLoG und GGBG, eingehalten werden müssen.  

• Aufgrund verschärfter Sicherheitskontrollen haben Sie darauf zu achten, dass Ihr Fahrpersonal 

durch gültigen Führerschein und Personalausweis/Pass ausweisfähig ist.  

• Bei internationalen Beförderungen trägt der jeweilige Zwischenspediteur/Frachtführer die 

Risikoabdeckung gemäß CMR.  

• Im Rahmen der Beweissicherung bei Produktschäden empfehlen wir, von jeder übernommenen 

Ladung ein Muster vom Verlader anzufordern und über den maximalen Haftungszeitraum von achten 

Tagen aufzubewahren.  

• Für die Ladungssicherung tragen Sie bzw. Ihr Fahrpersonal die Verantwortung.  

• Die Fahrer müssen sich über die an den Be- und Entladestellen geltenden Sicherheitsbestimmungen 

informieren und den Anweisungen der Weisungsbefugten Folge leisten. Hierzu zählt auch das 

Mitführen und Tragen der persönlichen Schutzkleidung, wie Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, 

Schutzhandschuhe und ggf. weiterer Schutzkleidung, die das jeweilige Transportgut erfordert.   

• Vorgegebene Termine (Abnahme/Anlieferung) sind einzuhalten.  

• Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Arbeit seines Fahrpersonals so zu organisieren, dass diese 

den Bestimmungen entspricht. Hierbei sind die vereinbarten Lade-/Entladezeiten zu 

berücksichtigen. Der Auftragnehmer hat die notwendigen Kontrollmaßnahmen des Fahrpersonals 

durchzuführen. Bei Verstößen oder Hindernissen im Transportablauf muss Form-on sofort 

informiert werden!  

• Eventuelle Standzeitanmeldungen müssen sofort (wenn das Fahrzeug noch an der Be- oder 

Entladestelle steht) erfolgen, damit eine Einflussnahme möglich wird. Von der Be- bzw. Entladestelle 

quittierte Nachweise (CMR) müssen spätestens am Folgetag vorgelegt werden, da 

Standzeitforderungen ansonsten nicht akzeptiert werden können.  

• Bei neutraler Abholung und/oder Anlieferung dürfen grundsätzlich keine Angaben bezüglich der 

Herkunft bzw. des Verbleibes des Transportgutes an Dritte weitergegeben werden.  

• Bitte reichen Sie uns den quittierten Ablieferbeleg innerhalb einer Woche nach Entladung ein, um 

eine zeitnahe Abrechnung zu ermöglichen.  

• Die Fracht wird erst nach Vorlage des quittierten Abliefernachweises (CMR-Frachtbrief, ggf. 

Lieferschein) gezahlt werden.  

• Bei Exporten in Drittländer ist die Ladestelle in Amstetten immer als letzte anzufahren!  

• Zeitfensterbuchungen müssen bis 12 Uhr des Vortages bekanntgegeben werden.  

• Die gebuchten Zeitfenster sind zwingend einzuhalten.  

• Dem LKW-Lenker obliegt die Überwachung des Beladevorganges und somit auch die alleinige 

Verantwortung für die Ladungssicherung!  

• Es sind geeignete Ladungssicherungshilfsmittel in ausreichender Menge mitzuführen!  



 

 
 

• Die Ladefläche darf nicht durch mitgeführte Leerpaletten eingeengt sein!  

• Die Ladefläche darf nicht verschmutzt sein (besenrein)!  

• Probleme und Terminverzögerungen sind dem Auftraggeber unverzüglich bekanntzugeben.  

• Zahlungsziel bei Form-on ist standardmäßig 30 Tage netto 

 

 
 

Ladesicherung  
• Mindestens 15 Sicherheitsgurte  

• Verantwortlichkeit  

o Fahrer  

o Fahrzeugbesitzer  

o Spediteur  

  
Fahrer  

• Sicherheitsschuhe  

• Warnweste  

o Falls nicht vorhanden: keine Beladung!  

• Der Fahrer muss in unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges bleiben!  

• Rauchen verboten!  

• Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h  

• Fotografieren verboten!  


